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Abkürzungsverzeichnis

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
BFS Bundesamt für Statistik
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
ALV Arbeitslosenversicherung
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
SBB Schweizerische Bundesbahnen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
PTT Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
GBI Gewerkschaft Bau und Industrie
GAV Gesamtarbeitsvertrag
Droleg Dachverband für Drogenlegalisierung
GDP Gewerkschaft Druck und Papier, später Comedia/Syndicom
IDA FiSo Interdepartementale Arbeitsgruppe "Finanzierungsperspektiven der

Sozialversicherungen"
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
SSV Schweizerischer Städteverband
CNG Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (Vorgänger von Travail.suisse)
SKO Schweizer Kader Organisation
kfmv kaufmännischer Verband
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management
AZG Bundesgesetz über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs
AZGV Verordnung zum Arbeitszeitgesetz
SAV Schweizerischer Anwaltsverband
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
SWE Schlechtwetterentschädigung
KAE Kurzarbeitsentschädigung
SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (urspr.

Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeiterverband)

OFAS Office fédéral des assurances sociales
OFS Office fédéral de la statistique
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
AC assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
SSR Société suisse de radiodiffusion
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
SSP syndicats des Services publics
PTT Postes, téléphones, télégraphes
SIB Syndicat industrie et bâtiment
CCT Convention collective de travail
Droleg Association faîtière de la légalisation des drogues
SLP Syndicat du livre et du papier
IDA FiSo Groupe de travail interdépartemental "perspectives de financement des

assurances sociales"
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UPS Union Patronale Suisse
UVS Union des Villes Suisses
CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (Prédécesseur de

Travail.suisse)
ASC Association suisse des cadres
secsuisse Société des employés de commerce
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (Société zurichoise de

gestion du personnel)
LDT Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics
OLDT Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
FSA Fédération suisse des avocats
SAB Groupement suisse pour les régions de montagne
INTEMP Indemnité en cas d’intempéries
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
FTMH Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (initialement

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie)
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Während die Arbeitgeber den Ausweg aus der Arbeitslosigkeit in erster Linie in der
Revitalisierung und Deregulierung der Schweizer Wirtschaft sahen, setzte der
Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) vor allem auf Arbeitszeitverkürzungen und
permanente Weiterbildung. Der SGB rechnete vor, dass bereits eine Senkung der
Wochenarbeitszeit um zwei Stunden 80 000 neue Stellen schaffen würde. Für die
Gewerkschaften war dabei erstmals auch ein partieller Lohnabbau nicht mehr tabu,
allerdings nur unter der Bedingung, dass sich dies tatsächlich als beschäftigungwirksam
erweist, die unteren Einkommen ausgenommen bleiben und der Teuerungsausgleich für
alle garantiert ist. Konkrete Vorschläge in diese Richtung machte der Verband des
öffentlichen Personals, der eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit um zwei
Stunden bei gleichzeitiger Lohnkürzung um 2,4% anregte, um so den geplanten Abbau
von 12 000 Stellen beim Bund, der SBB und der PTT zu verhindern. Der Schweizerische
Kaufmännische Verein verlangte ebenfalls eine massive Verkürzung der Arbeitszeit bei
gleichzeitig garantiertem Mindesteinkommen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.03.1993
MARIANNE BENTELI

L'USS a présenté ses revendications, en rapport avec la grève des femmes. Les
syndicats réclament un salaire minimum de 4'000 CHF et des conventions collectives
de travail (CCT) couvrant les branches à forte proportion féminine; un congé paternité
de 24 semaines pour les parents, financé par les allocations pour perte de gains (APG);
davantage de protection contre les licenciements en cas de maternité; une meilleure
prévention en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et psychologique; la
semaine de travail à 35 heures. 
Sans surprise, l'Union patronale Suisse (UPS) s'oppose à la plupart des demandes. Pour
une meilleure intégration et rémunération des femmes sur le marché du travail, elle est
en faveur des horaires flexibles et incite les programmes pour améliorer la conciliation
entre vie professionnelle et familiale. Quant à la semaine de 35 heures, la mesure
malmènerait la compétitivité des entreprises. Il ne faudrait pas uniformiser les horaires,
mais régler la question à l'intérieur de chaque branche. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.05.2019
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Mehrere Studien kamen aus ganz verschiedener Perspektive zum Schluss, dass gezielte
Arbeitszeitverkürzungen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit führen könnten.
Postuliert wurden dabei nicht generelle, sondern konjunkturzyklische
Arbeitszeitverkürzungen, die sowohl den persönlichen Wünschen der Arbeitnehmer als
auch der Kostenstruktur der Unternehmungen entsprechen müssten. Unter dem Motto
"solidarische Arbeitszeitverkürzung" schlug der SGB vor, in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten solle die Arbeitslosenversicherung Anreize für Arbeitszeitverkürzung schaffen,
indem sie gemeinsam mit dem Arbeitgeber je 40% der damit verbundenen Kosten
übernehmen würde, während auf den Arbeitnehmer 20% entfallen sollten. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.04.1994
MARIANNE BENTELI

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kündigte darauf seine Absicht an, unabhängig
davon, welcher Vorschlag in der Differenzbereinigung obsiegen wird, gegen die
Gesetzesänderung das Referendum zu ergreifen, da mit diesen Bestimmungen von
einer eigentlich zum Schutz aller Arbeitnehmer gedachten Revision nur noch die
Deregulierungsmassnahmen übrigblieben. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI
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Schon im Vorfeld dieses Beschlusses kündigte der SGB das Referendum gegen das
revidierte Gesetz an und fand dabei die Unterstützung von SP, GP, PdA, CNG und LFSA.
Die EDU beschloss ihrerseits, wegen der "Entheiligung" des Sonntags auf den
Referendumszug aufzuspringen. Aber auch welsche FDP-Politiker - unter ihnen der
Vizepräsident der Partei, Peter Tschopp (GE) sowie die Nationalräte Christen (VD) und
Dupraz (GE) - verhehlten nicht, dass sie für das Referendum gewisse Sympathien
hegten. Diese drei Abgeordneten hatten denn in der Schlussabstimmung auch als
einzige FDP-Vertreter gegen die Annahme der Vorlage gestimmt. Das Referendum kam
schliesslich mit 165 467 Stimmen zustande. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI

Nach monatelangen Verhandlungen zeichnete sich eine deutliche Annäherung der
Standpunkte ab. Im September lag ein Vermittlungsvorschlag auf dem Tisch, der dem
gesuchten Kompromiss sehr nahe kam. Der Vorstand des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes akzeptierte Zeitzuschläge für regelmässige Nachtarbeit und
verzichtete auf die bewilligungsfreie Ladenöffnung an sechs Sonntagen pro Jahr. In
diesem Moment scherte der Gewerbeverband aus und und brach die Verhandlungen
ab. Aus Solidarität sistierte auch der Abeitgeberverband die Gespräche. Der zweite
Anlauf für die Revision des Arbeitsgesetzes schien damit gescheitert zu sein. Nach
einigem Hin und Her signalisierten Gewerbe- und Arbeitgeberverband wieder
Gesprächsbereitschaft, wobei allerdings der Gewerbeverband bereits mit dem
Referendum drohte für den Fall, dass die definitive Fassung des Gesetzes nicht seinen
Vorstellungen entspreche. An der abschliessenden Sitzung der Arbeitskommission
wurde erwartungsgemäss keine Einigung erzielt. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.07.1997
MARIANNE BENTELI

Als Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verstand der SGB seine Absicht, eine
Volksinitiative für eine Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf 37
Stunden zu lancieren. Die Normalarbeitszeit dürfte demnach nur durch eine limitierte
Zahl von Überstunden oder durch gesamtvertragliche Abmachungen überschritten
werden. Gemäss den Vorstellungen des SGB soll die Verkürzung schrittweise erfolgen
und grundsätzlich nicht an Lohnkürzungen gebunden sein. Im Bewusstsein um die
politische Problematik dieser Forderung stellte der SGB auch eine Variante zur
Diskussion, wonach nur jene Arbeitnehmerinnen und -nehmer keine Lohnkürzung in
Kauf zu nehmen haben, deren Bruttolohn den Durchschnitt der in der Schweiz
bezahlten Löhne nicht überschreitet. Im Laufe des Jahres konkretisierte der SGB sein
Modell weiter und beschloss, der Delegiertenversammlung vom Januar 1998 eine
Reduktion auf 36 Stunden Normalarbeitszeit vorzuschlagen. Der CNG lehnte eine
generelle Arbeitszeitverkürzung auf 36 Stunden ab und kündigte an, eine eigene
Initiative lancieren zu wollen, welche Arbeitszeitverkürzungen mit neuen
Arbeitszeitmodellen verknüpfen und durch Produktivitätsgewinne finanzieren will. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.11.1997
MARIANNE BENTELI

Mit Unterstützung der SP lancierte der Schweizerische Gewerkschaftsbund im Sommer
eine Volksinitiative “für eine kürzere und flexible Erwerbsarbeitszeit”, welche innert
sieben Jahren die sukzessive Senkung der maximalen Jahresarbeitszeit auf 1872
Stunden verlangt. Dies würde der 36-Stunden-Woche entsprechen, doch wurde der
Verkürzung der Jahresarbeitszeit der Vorzug vor der Reduktion der Wochenarbeitszeit
gegeben. Jährlich könnten bis zu 100 Überstunden geleistet werden. Die wöchentliche
Arbeitszeit inklusive Überzeit dürfte 48 Stunden nicht übersteigen. Bei Einkommen bis
7200 Fr. pro Monat soll der Lohn trotz kürzerer Arbeitszeit beibehalten werden. Von
seiner Initiative verspricht sich der SGB einen Beitrag zur Lösung des Problems der
Arbeitslosigkeit, da mit einer generellen Senkung der Arbeitszeit neue Stellen
geschaffen werden könnten. Dieser Auffassung widersprach eine Studie der
Kommission für Konjunkturfragen. Sie befand, Absprachen unter den Sozialpartnern zur
Reduktion der Arbeitszeit in einzelnen Betrieben oder Branchen seien durchaus
sinnvoll; eine vom Staat verordnete generelle Verkürzung hingegen könne die
Beschäftigung in konjunkturell schlechten Zeiten hemmen und die Wachstumschancen
während des Aufschwungs vermindern. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.05.1998
MARIANNE BENTELI
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In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je
55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative „für eine kürzere und flexible Erwerbsarbeitszeit“
(„Arbeitszeitinitiative“), welche der SGB 1998 mit Unterstützung durch die SP lanciert
hatte, wurde (nach einem harzigen Start) Anfang November mit 108 296 gültigen
Stimmen eingereicht. Sie verlangt die sukzessive Senkung der maximalem Jahresarbeit
auf 1872 Stunden, was im Mittel der 36-Stunden-Woche entspricht, sowie eine rigorose
Beschränkung der zulässigen Überzeit auf maximal 100 Stunden pro Jahr. Bei
Einkommen, die unter dem Eineinhalbfachen des Durchschnittslohns liegen (heute
7200 Fr.),soll das Salär trotz geringerer Arbeitszeit nicht gekürzt werde. Unternehmen,
welche die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten innerhalb eines Jahres um mindestens 10%
senken, würden befristet vom Bund unterstützt. Der SGB versteht seine Initiative auch
als Beitrag zur Erhaltung alter oder zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss, die „Arbeitszeitinitiative“ des SGB ohne Gegenvorschlag
abzulehnen. Die Verkürzung der Arbeitszeit sei in erster Linie Angelegenheit der
Sozialpartner; diese könnten am besten beurteilen, ob und inwieweit eine solche
Regelung für ihre Branche möglich und tragbar sei. Die Verkürzung der Arbeitszeit von
heute durchschnittlich 42 auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und
mittlere Einkommen hätte negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort
Schweiz. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2000
MARIANNE BENTELI

Die 1999 von den Gewerkschaften eingereichte Volksinitiative „Für eine kürzere
Arbeitszeit“, die eine Verringerung der Arbeitszeit von heute durchschnittlich 42
Stunden auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und mittlere
Einkommen sowie eine drastische Eindämmung der Überstunden verlangte, hatte im
Parlament keine Chance. Als das Begehren 1998 nach Jahren hoher Arbeitslosigkeit
lanciert worden war, schienen seine Forderungen nach einer besseren Verteilung der
bezahlten Arbeit in breiten Kreisen zumindest prüfenswert. In einer wieder positiveren
Konjunktur mit einem in vielen Branchen ausgetrockneten Arbeitsmarkt stand der Ruf
nach gesetzlicher Senkung der maximalen Arbeitszeit hingegen im politischen
Gegenwind. Am Anfang der Debatte lehnte der Nationalrat einen von der SP
unterstützten Minderheitsantrag von Meier-Schatz (cvp, SG) auf Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, einen sehr moderaten indirekten Gegenvorschlag
auszuarbeiten, deutlich ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative vom

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI
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geschlossenen bürgerlichen Lager mit 101 zu 50 Stimmen verworfen. Insbesondere die
Sprecher der FDP machten geltend, diese „Rasenmäherinitiative“ schwäche den
Wirtschaftsstandort und gefährde das „Jobwunder“ Schweiz; zudem sei die Regelung
der Arbeitsbedingungen in erster Linie eine Angelegenheit der Sozialpartner.
Hauptsächlich mit diesem Argument wurde die Initiative auch vom Ständerat mit 35 zu
4 Stimmen zur Ablehnung empfohlen. Trotz Widerstand in den eigenen Reihen
beschloss der SGB, an seiner Initiative festzuhalten. 12

Am 3. März gelangte die 1999 vom SGB eingereichte Volksinitiative „für kürzere
Arbeitszeit“ zur Abstimmung, welche die etappierte Einführung einer Jahresarbeitszeit
von 1'872 Stunden verlangte, was umgerechnet einer 36-Stunden-Woche entspricht.
Bis zu einem Monatslohn von 7'600 Fr. sollte diese Reduktion der Arbeitszeit ohne
Abstriche beim Lohn vollzogen werden. Die Initiative war 1998 in einer Zeit hoher
Arbeitslosigkeit lanciert worden mit dem Anspruch, die Erwerbsarbeit auf mehr Hände
zu verteilen und die Nichterwerbsarbeit gerechter zwischen Mann und Frau aufzuteilen.
Bundesrat und Parlament empfahlen die Initiative Volk und Ständen ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Die Einwände der bürgerlichen Gegner waren die
gleichen wir bei der Abstimmung von 1984 über die SGB-Initiative für die 40-Stunden-
Woche ohne Lohneinbusse: Es sei falsch, für alle Branchen und Betriebe einheitliche
Regelungen auf Verfassungsstufe zu fixieren, kleinere und mittlere Betriebe könnten die
zusätzlichen Produktionskosten nicht verkraften, und das differenzierte Aushandeln der
Arbeitszeit sei und bleibe Sache der Sozialpartner. Da sich auch der SGB nicht mehr mit
Herzblut für die Initiative einsetzte, die gleichentags mit der bedeutend stärker
polarisierenden UNO-Beitritts-Initiative zur Abstimmung kam, war deren Scheitern an
der Urne voraussehbar. Mit einem Dreiviertelsmehr und allen Standesstimmen wurde
die Initiative wuchtig verworfen. Am deutlichsten war die Ablehnung im Kanton
Appenzell Innerrhoden mit einem Nein-Stimmen-Anteil von fast 90%; am meisten
Zustimmung fand die Initiative im Kanton Jura, der sie aber immer noch mit rund 58%
ablehnte. Generell waren die Ja-Stimmen-Anteile in der Westschweiz mit knapp 34%
deutlich höher als in der Deutschschweiz (22,5%).

Volksinitiative „für eine kürzere Arbeitszeit“

Abstimmung vom 3. März 2002

Beteiligung: 58,3%
Ja: 689 935 (25,4%) / 0 Stände
Nein: 2 021 198 (74,6%) / 20 6/2Stände
Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP; SGB
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, FP, EVP, EDU, PdA; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Stimmfreigabe: Lega; CNG

Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass der Entscheid an der Urne von politischen
und ideologischen Faktoren wesentlich stärker geprägt wurde als von sozialen
Merkmalen. Am stärksten wirkte sich die Einordnung auf einer Links/Rechts-Skala aus.
Wer sich der äusseren Linken zuordnet, stimmte der Initiative zu 71% zu. Diese äussere
Linke war, zusammen mit den Sympathisanten der SP, denn auch die einzige Gruppe,
welche mehrheitlich Ja stimmte. Aber bereits die SP-Anhängerschaft war mit einem Ja-
Anteil von lediglich 57% eigentlich gespalten. Von den Sympathisanten der bürgerlichen
Regierungsparteien wurde die Arbeitszeitverkürzung sehr deutlich abgelehnt. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2002
MARIANNE BENTELI

Suite à l'acceptation des initiatives parlementaires (16.414) et (16.423) en février 2017, la
CER-CE est chargée d'adapter la loi sur le travail (LTr) pour introduire de la flexibilité
dans le temps de travail. L'USS et Travail.Suisse ont, dès lors, brandi la menace d'un
référendum par crainte pour la santé des travailleurs. 
En avril, des organisations de travailleurs (secsuisse, Employés Suisse, l'ASC, ZGP) et des
associations de branches (secteurs informatiques, de fiduciaires, de révisions et de
consultations, d'information et de relations publiques) ont fait une proposition de
flexibilisation du temps de travail pouvant toucher environ 20% des employées et
employés de l'économie privée. Celle-ci est notamment supportée par l'aile réformiste
du Parti socialiste, avec pour défenseur le parlementaire Daniel Jositsch (ps, ZH). Le
modèle proposé prévoit une hausse temporaire maximale de la durée du travail à 60

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.08.2017
DIANE PORCELLANA
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heures par semaine et à 15 heures par jour, sans possibilité de comptabiliser en sus des
heures supplémentaires. La hausse doit  être compensée  sur  l’ensemble  d’un mois –
11 heures de repos quotidien au  minimum  en  moyenne sur 4 semaines – ou d’une
année. La durée annuelle maximale du travail  resterait  de  52  fois  45 heures. L'Union
syndicale suisse s'y oppose clairement. 14

Profitant du vent libéral soufflant sur le Parlement avec l'acceptation des initiatives
parlementaires (16.414 et 16.423), l'USAM renforce son offensive en faveur de la
flexibilisation du marché du travail. Elle présente un catalogue de mesures, dont
notamment l'augmentation du temps de travail hebdomadaire de 45 à 50 heures. Cela
répondrait d'une part à la numérisation et à la mobilité croissantes, d'autre part
permettrait de s'adapter aux pics de travail. La faîtière revendique également des
dérogations à la règle des 11 heures de repos consécutives. Le temps de repos
journalier devrait être réduit de 11 heures à 8 heures deux fois par semaine au lieu
d'une. Derrière ses propositions, l'USAM assure que le but recherché est davantage de
flexibilité, et non pas une augmentation du temps de travail. L'USS et Travail.Suisse
rejettent la flexibilité demandée. Pour ces derniers, réagir à la numérisation ne doit pas
se traduire par plus de flexibilisation. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.2017
DIANE PORCELLANA

Suite à la refonte partielle de la loi sur la durée du travail (LDT), l'ordonnance relative à
la loi sur la durée du travail (OLDT) est totalement révisée. Le projet prévoit un
assouplissement des dispositions sur le temps de travail et de repos pour répondre à
l’évolution des besoins sociaux, tout en protégeant les travailleuses et travailleurs. La
procédure de consultation s'est déroulée de septembre 2017 à janvier 2018. Sur les 78
réponses obtenues, la plupart provenaient d'entreprises de transport
concessionnaires, d'associations des transports publics et de syndicats du secteur. Les
cantons se sont positionnés plutôt en faveur du projet, comme le PS et le CSPO. Du
côté des associations faîtières, l'Union des villes suisses (UVS) et le Groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB) ont approuvé les modifications, contrairement à
l'USAM et à la Fédération suisse des avocats (FSA). Ces dernières ont pointé du doigt
l'insécurité du droit générée par l’extension du champ d’application de la LDT aux
travailleuses et travailleurs employés par des tiers. S'agissant des autres milieux
intéressés, la révision a généralement été saluée. La version révisée entrera en vigueur
le 9 décembre 2018. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 09.12.2018
DIANE PORCELLANA

Kollektive Arbeitsbeziehungen

In einer Studie stellte der SGB fest, dass Gesamtarbeitsverträge (GAV) ein gutes
Instrument zur Durchsetzung von Gleichstellungsforderungen sind, umso mehr, wenn
der Frauenanteil in den Verhandlungsdelegationen möglichst hoch ist. Gleichzeitig
wurde ein Handlungsbedarf in allen Branchen und in verschiedenen Bereichen geortet.
So sei der Geltungsbereich der meisten GAV auf Vollzeitangestellte beschränkt, was zu
einer indirekten Diskriminierung der mehrheitlich weiblichen Teilzeitarbeitskräfte
führe. Nur einzelne Unternehmen kennen laut Studie ein Recht auf Teilzeitarbeit, und
die familienergänzende Kinderbetreuung sei in den Firmen kaum ein Thema. Die
Gewerkschaften stellten fest, dass bei den Löhnen die Erfahrung gezeigt habe, dass das
Gleichstellungsgesetz nicht ausreiche, um Diskriminierungen in der Privatwirtschaft zu
verhindern. Hier müsse in Zukunft vermehrt zum Mittel der Verbandsbeschwerde
gegriffen werden. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Kurz vor Weihnachten stellte das EDI den zweiten Bericht der interdepartementalen
Arbeitsgruppe Finanzierung der Sozialversicherung (IDA-FiSo-2) der Öffentlichkeit vor.
Nachdem der erste Bericht die finanziellen Folgen der Weiterführung des geltenden
Leistungssystems in den Jahren 2010 und 2025 dargestellt hatte, wurden mit dem
zweiten Bericht die möglichen Aus-, Um- oder Abbauszenarien im Leistungsbereich
dargestellt. IDA-FiSo-1 war im Vorjahr zum Schluss gelangt, dass im Jahre 2010 15,3 Mia.
Fr. mehr nötig sind, um die heutigen Sozialleistungen inklusive
Mutterschaftsversicherung zu finanzieren. Der Bundesrat hatte IDA-FiSo-2 daraufhin
den Auftrag erteilt, anhand von drei Szenarien darzustellen, was getan werden müsste,
um den Mehrbedarf auf 9 Mia. Fr. zu beschränken, welche Massnahmen die Fortführung
des Status quo fordert und welche die Erhöhung der Ausgaben auf 18 Mia. Fr. Der IDA-
FiSo-2-Bericht zeigte den Gestaltungsraum innerhalb der einzelnen
Sozialversicherungszweige auf sowie die Auswirkungen für das ganze System, die
Versicherten und die Wirtschaft. Bei allen Varianten wurde mit einem finanziellen
Mehrbedarf gerechnet.

Sowohl die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeber auf der einen, als auch die SP
und die Gewerkschaften auf der anderen Seite sahen sich von den Schlussfolgerungen
des Berichtes in ihren Ansichten bestätigt. Die FDP fand, dass jetzt weder ein Ausbau
noch die Schliessung von Lücken im sozialen Netz möglich sei. Sie forderte den
Bundesrat auf, für die mittel- und langfristigen Aspekte der Finanzierung der
Sozialwerke zu einem Gespräch am runden Tisch einzuladen. Die SVP verlangte ein
Sanierungspaket, das auf der Leistungsseite zwingende Korrekturen vornehme. Die
Arbeitgeber vertraten die Auffassung, dass nur das Szenario "gezielter Abbau"
wirtschaftsverträglich sei, und dass im jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer
Mutterschaftsversicherung nicht zur Diskussion stehen könne. Gegen jeglichen Ausbau
war auch der Schweizerische Gewerbeverband; er verlangte unter anderem ein
einheitliches Rentenalter von mindestens 65 Jahren, eine Kürzung der Bezugsdauer bei
der Arbeitslosenversicherung sowie Kostendämpfungen im Gesundheitswesen.

Ganz andere Schlüsse zogen SP und Gewerkschaften aus dem Bericht. Für die
Sozialdemokraten zeigte dieser, dass kein Bedarf für Leistungsabbauszenarien im
Sozialversicherungsbereich bestehe und auch ein Moratorium wirtschaftspolitisch
nicht zu rechtfertigen sei. Aus dem Bericht sei zudem ersichtlich, dass die Politik in der
Ausgestaltung der sozialen Schweiz der nächsten Jahrzehnte einen sehr grossen
Spielraum habe. Für den Christlichnationalen Gewerkschaftsbund (CNG) stellte der
Bericht eine gute Ausgangslage dar, um die Auseinandersetzungen über die künftige
Ausgestaltung der Sozialwerke zu versachlichen. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) hingegen bezeichnete den Bericht als mangelhaft. Er liste
unzählige Abbauvorschläge auf und beschränke sich dabei auf die Bezifferung der
möglichen Einsparungen. Dabei hätten die Experten vergessen, die Folgen für die
Betroffenen darzulegen. SP und SGB verlangten die rasche Realisierung der
Mutterschaftsversicherung und der Ruhestandsrente.

Einmal mehr zwischen den Fronten versuchte sich die CVP zu positionieren. Die Partei
sprach sich sowohl gegen den Abbau als auch gegen den Ausbau, sondern für den
Umbau der Sozialversicherungen auf dem Niveau der heutigen Sozialleistungsquote
sowie für eine Mutterschaftsversicherung aus. Sie kritisierte aber, die Arbeitsgruppe sei
von zu optimistischen Arbeitslosenquoten (maximal 3,5%) ausgegangen. Sparpotential
ortete sie in mehr Eigenverantwortung und in der Missbrauchsbekämpfung. 18

BERICHT
DATUM: 23.12.1997
MARIANNE BENTELI

Im November 2014 beschloss der Bundesrat, die Obergrenze für den versicherten Lohn
in der obligatorischen Unfallversicherung per Anfang 2016 anzuheben. Der
Höchstbetrag ist massgebend für die Berechnung von Prämien und Leistungen der
Unfallversicherung. Ausserdem dient er zur Festsetzung der Beiträge und Leistungen
der Arbeitslosenversicherung (ALV) und der Taggelder der Invalidenversicherung (IV).
Gegenwärtig liegt die Obergrenze bei einem Jahreslohn von CHF 126‘000, ab 2016 soll
sie bei CHF 148‘200 liegen. Die Änderung war aufgrund der Lohnsteigerung in den
letzten Jahren nötig geworden, damit erneut, wie gesetzlich vorgeschrieben,
mindestens 92% der Versicherten zu ihrem vollen Lohn versichert sind. Der
Gewerbeverband kritisierte die Erhöhung und forderte eine Entkoppelung der IV und
ALV von der Unfallversicherung: Bei ersteren komme es durch die Anhebung der

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.11.2014
FLAVIA CARONI
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Lohnobergrenze zu Mehreinnahmen und Mehrausgaben, was einem versteckten
Sozialausbau entspreche. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) wehrte sich
gegen eine Entkoppelung und betonte, alle drei Sozialwerke müssten für eine gute
Abdeckung bei einem "überwiegenden Teil" der Erwerbstätigen sorgen, was auch
Personen mit einem Jahreslohn von mehr als CHF 126‘000 umfasse. 19

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
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von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 20
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Krankenversicherung

Anfang Mai einigten sich die Gewerkschaften SGB und CNG darauf, gemeinsam eine
Volksinitiative für eine obligatorische Taggeldversicherung zu lancieren. In den Genuss
dieser Versicherungsform, für die eine Finanzierung über Lohnprozente vorgesehen ist,
sollen vor allem Arbeitnehmer und Arbeitslose kommen. Auf der Leistungsseite
verlangten die Gewerkschaften eine Mindestregelung, welche etwa den heutigen
üblichen Standards in Gesamtarbeitsverträgen gleichkommt. Der obligatorisch
versicherte Lohn entspräche dem Plafonds der Unfallversicherung (heute 97'200 Fr.).
Die Taggelder hätten 80% des versicherten Verdienstes und bei den Arbeitslosen die
volle Entschädigung durch die ALV abzudecken und würden ab dem 31. Krankheitstag
ausbezahlt. Für die ersten 30 Krankheitstage verpflichtet die Initiative die Arbeitgeber
zur Lohnfortzahlung. Im Nationalrat versuchten zwei Abgeordnete, den Bundesrat mit
Motionen zu beauftragen, die Taggeldversicherung wieder in die obligatorische
Grundversicherung aufzunehmen und so auszugestalten, dass sie zu einer echten
Erwerbsausfallversicherung wird. Die Motion Schmid (cvp, VS) wurde als Postulat
überwiesen (Mo. 97.3173), die Motion Maury Pasquier (sp, GE) hingegen auf Antrag von
Hess (cvp, ZG) abgelehnt (Mo. 97.3294). 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.1998
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Vor allem wegen der Reduktion des Entschädigungssatzes von 80 auf 70% und der
Einführung der Zwischenverdienstregelung, die ihrer Ansicht nach zu einem generellen
Lohndumping führen könnte, ergriff die PdA mit Unterstützung des SGB und der SP –
nicht aber des CNG, der die Vorteile der neuen Regelung (längere Bezugsdauer) höher
einstufte als deren Nachteile – das Referendum. Weil sie die Ausdehnung der
Bezugsdauer und den Verzicht auf die zusätzliche Degression nach 250 Tagen
ablehnten, sprangen auch Dachverbände der Arbeitgeber und des Gewerbes – wenn
auch nur inoffiziell – auf den Referendumszug auf. Trotz dieser "unheiligen Allianz"
wurde die Vorlage in der Volksabstimmung mit einer deutlichen Mehrheit von mehr als
70% Ja-Stimmen angenommen. 22

ANDERES
DATUM: 16.07.1993
MARIANNE BENTELI

Ende März deponierten kantonale Gewerkschaften und Arbeitlosenkomitees aus der
Westschweiz rund 54'000 Unterschriften für das Referendum gegen den dringlichen
Bundesbeschluss zur Arbeitslosenversicherung vom Dezember 1996. Dieser wollte
einerseits den fünfprozentigen A-fonds-perdu-Beitrag des Bundes an die ALV (rund
230 Mio Fr.) ersatzlos streichen und andererseits mit einer Kürzung der Taggelder um
1% bzw. 3% die Arbeitslosenkasse um 70 Mio. Fr. entlasten. Sowohl SGB wie SP hatten
beschlossen, das Referendum zumindest in der Startphase nicht mitzutragen. Als
Begründung wurde angeführt, dass Partei und Gewerkschaft mit dem Kampf um eine
Neuauflage des Arbeitsgesetzes und mit den Vorarbeiten an Volksinitiativen zum KVG
und zur Arbeitszeitreduktion voll ausgelastet seien. Zudem räumten sie dem
Referendum kaum eine Chance ein, hatten sie doch 1993 bei einem ersten ALV-
Leistungsabbau eine deutliche Referendumsniederlage einstecken müssen. Angesichts
des grossen Erfolgs der Unterschriftensammlung, beschlossen dann aber die
Gewerkschaften, doch noch mit zum Teil beträchtlichen finanziellen Mitteln auf den
Referendumszug aufzuspringen. Die neue SP-Präsidentin, Ursula Koch, setzte ebenfalls
voll auf einen Erfolg in der ersten von ihr mitgeleiteten nationalen
Abstimmungskampagne. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.1997
MARIANNE BENTELI

Ende Februar verabschiedete der Bundesrat seine Vorlage zur 3. Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zuhanden des Parlaments. Ziel der Revision
ist, die Finanzierung der ALV mittelfristig unter Annahme einer durchschnittlichen
Arbeitslosigkeit von 100'000 Personen zu sichern sowie weiterhin eine rasche und
nachhaltige Wiedereingliederung der Arbeitslosen zu erreichen. Um die Schulden der
ALV abzubauen, war mit dem Stabilisierungsprogramm von 1999 die Erhöhung des
Beitragssatzes von 2,0 auf 3,0 Lohnprozente bis Ende 2003 verlängert und die (nicht
versicherten) Einkommen zwischen CHF 106'800 und CHF 267'000 mit einem weiteren
Lohnprozent belastet worden (Deplafonierung). Der Bundesrat beantragte nun eine
generelle Rückführung auf zwei Lohnprozente, wollte aber die zusätzliche
Beitragspflicht der Besserverdienenden („Solidaritätsprozent“) im Sinn einer
konjunkturresistenten Finanzierung beibehalten. Gleichzeitig sah er Anpassungen bei
der Arbeitslosenentschädigung vor. Einerseits sollte wegen des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2001
MARIANNE BENTELI
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Freizügigkeitsabkommens mit der EU die Mindestbeitragszeit, die einen
Entschädigungsanspruch auslöst, von sechs auf zwölf Monate erhöht, andererseits die
Entschädigungsdauer von 520 auf 400 Tage gekürzt werden, wobei für ältere
Arbeitnehmer (ab 55 Jahren) sowie IV- und Unfallversicherungs-Rentner die heutige
Dauer belassen wird, sofern sie 18 Beitragsmonate aufweisen. Die Sozialpartner liefen
umgehend Sturm gegen die Vorlage. Nicht bestritten war die Erhöhung der Beitragszeit;
die Arbeitgeber wehrten sich aber gegen die Beibehaltung der Deplafonierung, die sie
als verkappte Reichtumssteuer werteten, die Gewerkschaften erachteten die Reduktion
der Entschädigungsdauer als eindeutigen Sozialabbau. Allgemein akzeptiert wurde
hingegen ein Systemwechsel bei der finanziellen Beteiligung der öffentlichen Hand:
Bund und Kantone sollen sich künftig fest an den Kosten der Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und der arbeitsmarktlichen Massnahmen beteiligen;
im Gegenzug wird auf die Finanzierungsbeiträge der Kantone in ausserordentlichen
Situationen verzichtet. Neu definiert wurden auch die anrechenbaren
Erziehungszeiten, da vermutet wurde, die 1995 eingeführte Regelung habe zu
Missbräuchen geführt: Neu muss jemand, der Ansprüche geltend macht, unmittelbar
vor dem familiär bedingten Erwerbsunterbruch in der Schweiz oder in der EU
gearbeitet haben, und die Erziehungsphase darf maximal drei Jahre dauern. 24

Eine „Vereinigung zum Schutz der Arbeitslosen“ aus La-Chaux-de-Fonds (NE) und die
Gewerkschaften SGB und CNG ergriffen mit Unterstützung der SP und der Grünen
erfolgreich das Referendum gegen die Revision. Sie kritisierten insbesondere die
zeitliche Kürzung des Taggeldanspruchs sowie die Streichung des Solidaritätsbeitrages
der Besserverdienenden. Die Befürworter der Revision erklärten demgegenüber, mit
der Revision sei ein soziales, konjunkturunabhängiges und wirkungsvolles System zur
Unterstützung der Arbeitslosen geschaffen worden. Der Abstimmungskampf war nicht
sehr heftig, da die Positionen im Rechts-Links-Schema klar bezogen waren und die
Vorlage im Schatten der stark polarisierenden Volksinitiative der SVP „gegen
Asylrechtsmissbrauch“ stand, die gleichentags zur Abstimmung gelangte.
In der Volksabstimmung vom 24. November wurde die AVIG-Revision mit rund 56% der
Stimmen angenommen, wobei allerdings die Kantone Wallis, Neuenburg, Genf und Jura
Nein-Stimmenanteile von zum Teil deutlich über 50% aufwiesen. Die stärkste
Zustimmung fand die Vorlage im Kanton Appenzell-Innerrhoden mit über 68% Ja-
Stimmen sowie in Obwalden und Graubünden mit mehr als 62% .

Abstimmung vom 24. November 2002

Beteiligung: 47,8%
Ja: 1 234 623 (56,1%)
Nein: 966 626 (43,9%)

Parolen:
– Ja: FDP (1*), CVP (1*), SVP, LP, FPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Nein: SP, GP, EVP, Lega, PdA, CSP; SGB, CNG, KV Schweiz; Caritas
– Stimmfreigabe: SD
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2002
MARIANNE BENTELI

In Erfüllung der Motion Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457) legte der Bundesrat dem
Parlament im Mai 2019 eine Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vor, mit
der die Bestimmungen zur Kurzarbeit vereinfacht werden sollten. Neu sollen
Arbeitnehmende bei Kurzarbeits- (KAE) sowie bei Schlechtwetterentschädigungen
(SWE) nicht mehr verpflichtet sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. Da die
Arbeitnehmenden während der Kurzarbeit immer bereit sein müssten, ihre vollständige
Tätigkeit wieder aufzunehmen, sei eine solche Zwischenbeschäftigung in der Praxis
bereits bisher von geringer Bedeutung gewesen, erklärte der Bundesrat. Dank einer
raschen Umsetzung der E-Government-Strategie für die ALV sollte zudem die
administrative Abwicklung von Anträgen für entsprechende Entschädigungen
erleichtert werden. Überdies soll zukünftig der Bundesrat über eine Verlängerung der
Zulassung für KAE entscheiden, ohne dabei die bisher notwendige Voraussetzung einer
«erheblichen Arbeitslosigkeit» berücksichtigen zu müssen. Da die KAE vor allem
präventiv wirken sollten und eine entsprechende Evaluation zu lange dauere, solle diese
Klausel abgeschafft werden, erklärte der Bundesrat. 

Zuvor hatten sich zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 48 Organisationen an der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Vernehmlassung zur Vorlage beteiligt. Einverstanden hatten sich die Teilnehmenden mit
der Abschaffung der Pflicht zur Zwischenbeschäftigung gezeigt, bezüglich der
elektronischen Informationssysteme hatten verschiedene Kantone vor allem auf
praktische Probleme hingewiesen. Die SP und der SGB hatten die Änderung der
Voraussetzungen zur Verlängerung der Höchstbezugsdauer als unpraktikabel eingestuft
und in der Folge abgelehnt. 26

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Als wichtigste Rezepte gegen die Arbeitslosigkeit pries der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) kurzfristig staatliche Konjunkturspritzen (wie zum Beispiel
das vom Parlament beschlossene Impulsprogramm) und langfristig eine ausgebaute
Weiterbildung sowie radikale Arbeitszeitverkürzungen an. Bemerkenswert war, dass
bei letzteren die Gewerkschaftsspitze auch die Inkaufnahme eines Reallohnabbaus –
zumindest für mittlere und obere Lohnkategorien – nicht ausschloss. In der Realität
mussten die Gewerkschaften allerdings Verträge akzeptieren, welche in eine andere
Richtung zeigten. 27

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 25.03.1993
HANS HIRTER

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) gab zu Jahresbeginn bekannt, dass er die
generelle Verkürzung der Arbeitszeit zu seiner Hauptforderung machen werde. Er sah
darin insbesondere auch ein Mittel, um die Wirtschaftsrezession zu überwinden und
die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen. Die Arbeitszeitreduktion solle sowohl im
Zentrum der Verhandlungen über neue Gesamtarbeitsverträge stehen als auch mit
einer Volksinitiative erkämpft werden. Einen Vorentwurf für diese geplante Initiative
gab der SGB in die verbandsinterne Konsultation. Das Projekt sieht vor, die gesetzliche
Höchstarbeitszeit schrittweise auf 37 Wochenstunden zu beschränken. Der SMUV
folgte der Empfehlung des SGB und erklärte zum Auftakt der Verhandlungen über den
neuen Gesamtarbeitsvertrag in der Maschinenindustrie eine Arbeitszeitreduktion um
10% ohne Lohneinbusse zu seiner Hauptforderung. Als Gegenleistung offerierte er sein
Einverständnis zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, welche den Unternehmen
innerhalb einer fixen Jahreshöchstarbeitszeit mehr Spielraum für unregelmässige
Wochenarbeitszeiten lassen würde. 28

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.01.1997
HANS HIRTER

Nach dem Sieg von 1996 in der Volksabstimmung über das revidierte Arbeitsgesetz
konnten die Gewerkschaften bereits wieder einen Abstimmungserfolg verbuchen. Am
28. September lehnten die Stimmberechtigten mit knappem Mehr den Dringlichen
Bundesbeschluss über die Leistungskürzungen bei der Arbeitslosenversicherung ab.
Der SGB war bei der Kampagne zu dieser Abstimmung in der ersten Reihe gestanden,
obwohl er das von einem lokalen Arbeitslosenkomitee aus La Chaux-de-Fonds (NE)
lancierte Referendum, dem sich in der Folge auch die Gewerkschaftsbünde der
Kantone Genf und Waadt sowie der VPOD angeschlossen hatten, nicht unterstützte. Der
Grund für die anfängliche Passivität des SGB war seine Einschätzung gewesen, dass
dieses Referendum in der Bevölkerung keine Unterstützung finden werde. 29

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 28.09.1997
HANS HIRTER

Einen, allerdings auf niedriger Flamme gehaltenen Konflikt erlebte der SGB bei der
Beurteilung der Zweitauflage des von ihm 1996 erfolgreich bekämpften Arbeitsgesetzes.
Das von der Gewerkschaft Druck und Papier (GDP) zusammen mit Westschweizer
Gewerkschaftern (unter anderem der Waadtländer Gewerkschaftsbund) lancierte
Referendum unterstützte er nicht, da in den parlamentarischen Verhandlungen mit der
Erfüllung der beiden Hauptforderungen (Zeitzuschläge und Sonntagsarbeitverbot) das
Maximum herausgeholt worden sei. Zuhanden der Volksabstimmung gab er – wie auch
die SP und der CNG – die Ja-Parole aus, während die GDP zusammen mit der PdA für
eine Ablehnung warb.

Der SGB lancierte zusammen mit der SP zwar einige Volksinitiativen, marschierte aber
bei der Parolenfassung für Volksabstimmung nicht immer im Gleichschritt mit den
Sozialdemokraten. Bei der von der SP unterstützten Genschutz-Initiative hatte der

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.08.1998
HANS HIRTER
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grösste Teilverband, die GBI, welche auch die Interessen der Chemieangestellten
vertritt, die Nein-Parole beschlossen. Im SGB war zwar in einer Eventualabstimmung
eine Mehrheit der Delegierten für eine Unterstützung der Initiative, schliesslich setzte
sich aber die Stimmfreigabe durch. Zu der von der SP mitgetragenen S.o.S.-Initiative für
eine Abschaffung der präventiven Polizei gab der SGB keine Abstimmungsparole heraus,
und zu der von der SP unterstützten «Droleg»-Initiative gab er die Stimme frei. Einig
mit der SP war man sich hingegen bei der Unterstützung der beiden Referenden gegen
das revidierte Asylgesetz und die dazu gehörenden dringlichen Massnahmen. 30

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hatte einige Mühe, die erforderlichen
Unterschriften für die von ihm im Vorjahr lancierten resp. mitgetragenen fünf
Volksinitiativen zusammenzubringen. Vier davon konnten fristgerecht eingereicht
werden: die von ihm lancierten Initiativen für eine Verkürzung der Arbeitszeit resp. die
Einführung einer Kapitalgewinnsteuer, sowie die vor allem von Jugendverbänden
getragene Lehrstelleninitiative und die Krankenkasseninitiative, bei welcher die SP
federführend war. Die vom SGB zusammen mit dem Christlichnationalen
Gewerkschaftsbund (CNG) gestartete Initiative für eine obligatorische
Krankentaggeldversicherung kam hingegen nicht zustande. Selbstkritisch gab man in
Gewerkschaftskreisen zu, sich mit der Beteiligung an fünf mehr oder weniger
gleichzeitig lancierten Volksinitiativen übernommen zu haben. Das unter der
Bezeichnung «Bouquet für eine sozialere und gerechtere Schweiz» laufende Paket
habe zwar am Anfang motivierend gewirkt, später seien die Aktivisten und Aktivistinnen
aber mit der Aufgabe, für fünf verschiedene Projekte Unterschriften zu sammeln,
überfordert gewesen. Vor Ablaufen der Sammelfristen engagierte der SGB erstmals
auch bezahlte Unterschriftensammler. 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.11.1999
HANS HIRTER

Bereits im Januar gab der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) an seiner
Jahrespressekonferenz bekannt, dass er die Abbaupläne für Sozialleistungen mit
Referenden bekämpfen wolle. Dies betreffe insbesondere den Leistungsabbau bei der
Arbeitslosenversicherung, die Neuauflage der 11. AHV-Revision und die Senkung des
Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge. Der Erfolg war allerdings durchzogen.
Das Referendum gegen den Mindestumwandlungssatz wurde im März zwar deutlich
gewonnen, das revidierte Arbeitslosenversicherungsgesetz hingegen wurde gegen den
Widerstand des SGB angenommen. Die 11. AHV-Revision wurde noch im Parlament
versenkt. 32

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.09.2010
MARC BÜHLMANN
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